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Wahlschulung 
der 

Gemeinde Ismaning

Briefwahl

für Kommunalwahl am 08.03.2026

Inhalt

• Wahlleitung vor Ort
• Allgemeines 
• Tagesablauf Briefwahl
• Ermittlung der Wahlergebnisse Briefwahl ab 18.00 Uhr 
• Niederschrift gemäß Muster vom Landratsamt
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Wahlleitungen vor Ort

Mittelschule

• Herr Hobmeier
• Frau Scharl
• Herr Freund
• Herr Thoss
• Frau Kastner
• Frau Mecavica
• Frau Mömkes
• Herr Miedl

Camerloherschule

Herr Ehinger
Frau Gilsberger
Frau Huber
Frau Breundl
Frau Martini
Herr Hofmüller
Frau Daniel

Allgemeines

• Öffentlichkeit der Wahl
Jedermann hat Zutritt zum Wahlraum - während der Wahlhandlung 
sowie während der Ermittlung/Feststellung der Wahlergebnisse.

Auch nicht stimmberechtigte oder Wahlbeobachter können in den 
Räumen anwesend sein.

• Störung
Störende Personen sind zu ermahnen und notfalls des Wahlraums zu 
verweisen.
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Allgemeines

• Beeinflussung des Wahlgeschäfts
Während der Wahl sind jegliche Beeinflussung (egal ob in Wort, Ton, 
Schrift, Bild, Unterschriftensammlung usw.) verboten.
Im Auszählungsraum anwesende Personen haben sich neutral zu 
verhalten (keine Diskussionen, keine politischen Abzeichen…)

• Verbot von Fotos und Videos 
Ohne Zustimmung der betroffenen Personen sind Foto oder 
Videoaufnahmen nicht zulässig. 

Tagesablauf Briefwahl
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Beginn Briefwahl

• ab 16.00 Uhr kann mit der Zählung der rosa Wahlbriefe begonnen werden
• dann nur öffnen und prüfen, ob 

weißer Umschlag und 
unterschriebener Wahlschein

enthalten sind

Der Wahlvorstand besteht aus Wahlvorsteher, stellv. Wahlvorsteher, 
Schriftführer und stellv. Schriftführer sowie 4 Beisitzern
Achtung: ab 18:00 Uhr ist Anwesenheitspflicht, um beschlussfähig 
zu sein

Trennung der Umschläge

• Sofern in dem rosa Wahlbrief alle Unterlagen enthalten sind, wird 
geprüft, ob der Wahlschein oder der Stimmzettelumschlag Anlass zu 
Bedenken geben.

• Der weiße Stimmzettelumschlag wird 
ungeöffnet in die Wahlurnen geworfen.

• Auch bei Briefwahl gilt, dass die
Urnen erst ab 18.00 Uhr geöffnet
werden dürfen – nicht vorher!
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Beschlussfassung über Zulassung oder 
Zurückweisung von Wahlbriefen, die Anlass 

zu Bedenken gaben 

• Die Zahl der Wahlbriefe, die Anlass zu Bedenken geben, ist in der 
Briefwahlniederschrift festzuhalten.

• Wahlbriefe, die durch Beschluss  
zurückgewiesen werden

• Wahlbriefe, die durch Beschluss
zugelassen werden

Beschlüsse über Zurückweisungen

Die zurückgewiesenen Wahlbriefe sind samt Inhalt auszusondern, 
• mit einem Vermerk über den Zurückweisungsgrund zu versehen, 
• wieder zu verschließen,

Hinweis: 
• Die Zahl der zurückgewiesenen Wahlbriefe  sind unter 2.5.1.1 mit 

Grund einzutragen (Seite 3 der Niederschrift) einzutragen.

Diese gelten nicht als Wähler!
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Reihenfolge der Auszählung

1. Bürgermeister

2. Landrat

3. Gemeinderat

4. Kreistag

Ermittlung der Wahlergebnisse  
Briefwahl 

Bürgermeister-/ Landratswahl
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Ab 18:00 Uhr - Öffnung Wahlurnen

• Die Öffnung der Wahlurnen ist unter 3.1 der Niederschrift zu erfassen
• Alle weißen Stimmzettelumschläge werden gezählt 3.1.1 ohne sie zu 

öffnen!

Zählung ergab
a) Stimmzettelumschläge ohne Vermerk „Nur Landkreiswahl“
b) Stimmzettelumschläge mit Vermerk „Nur Landkreiswahl“
c) Stimmzettelumschläge insgesamt

Auszählung Bürgermeister bzw. 
Landratswahl

Sortierung mit Stapelbildung

Stapel zweifelsfrei gültig nach Kandidaten sortiert

Stapel nicht gekennzeichnet leer

Stapel Anlass zu Bedenken Beschluss erforderlich:

eindeutig ungültig (Aussonderung)

oder sonst zweifelhaft – immer Beschluss!
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Beschlussaufkleber für Stimmzettel, die 
Anlass zu Bedenken gaben

Beschlüsse über für Stimmzettel, die Anlass 
zu Bedenken geben

• Das Ergebnis ist auf dem entsprechenden Aufkleber zu notieren, vom 
Wahlvorsteher zu unterschreiben und auf dem Stimmzettel 
anzubringen.

• Diese Stimmzettel sind dann gesondert zu den Stapeln „zweifelsfrei 
gültig“ oder „ungekennzeichnet“ beizulegen – Achtung: diese 
kommen dann zur Wahlniederschrift! 
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Wahlniederschrift und Verpacken

• Für die Niederschrift ist das Muster
des Landratsamtes in jeder Wahlmappe
mit Anleitung enthalten:
„Erläuterung zu den Niederschriften“

• ACHTUNG:
Schnellmeldung muss für Bürgermeisteramt
und Landrat umgehend erfolgen!

Wahlniederschrift und Verpacken

• Die Ergebnisse sind vom Schriftführer in der Wahlniederschrift 
festzuhalten.

• Alle Unterlagen sind geordnet und separat zu verpacken – siehe hierzu 5.5 
• Alle Pakete werden versiegelt und mit dem Namen der Gemeinde, der 

Nummer des Briefwahlbezirks und der Inhaltsangabe versehen. 
• Die kompletten Wahlunterlagen sind an die Wahlleitung zu übergeben.
• Als Hilfestellung dient Ihnen die Erläuterung des Landratsamts, welche in 

jeder Wahlmappe enthalten ist.

Nach Abschluss aller Arbeiten zur Bürgermeisterwahl ist bei der 
Landratswahl analog zu verfahren!
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Ermittlung der Wahlergebnisse  
Briefwahl 

Gemeinderats-/ Kreistagswahl

Zählung mittels Barcodeerfassung

• Die Wahlniederschriften sind soweit wie möglich vorbereitet
• Alle Niederschriften, Bürgermeister/ Landrat/ Gemeinderat bzw. 

Kreistag sind bis zu Punkt 3.3 gleich aufgebaut
• Stapelbildungen sind nicht nötig
• Bei der Erfassung mittels Barcode darauf achten, dass die gescannten 

Stimmzettel durchnummeriert sind
• Bei Einsatz eines Programms zur Wahlauszählung wird die 

Gesamtsumme aller Stimmen in Nr. 4 der Niederschrift mit dessen 
Hilfe gebildet. Die Niederschrift oder Teile davon und die Zähllisten 
werden ausgedruckt – dafür gibt es den USB-Stick!
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Zählung mittels Barcodeerfassung

• Das in Nr. 4 der Niederschrift enthaltene Abstimmungsergebnis wird vom 
Briefwahlvorstand als das Abstimmungsergebnis im Briefwahlbezirk 
festgestellt.

• Nach der Feststellung des Abstimmungsergebnisses durch den 
Briefwahlvorstand gibt der Briefwahlvorsteher dieses Ergebnis mündlich 
bekannt.

• Die Bekanntgabe muss in jedem Fall erfolgen, selbst wenn sich außer dem 
Briefwahlvorstand keine anderen Personen im Auszählungsraum befinden. 

• Die Niederschrift ist ab Nr. 5 wieder vom Schriftführer auszufüllen und
• von allen Mitgliedern des Briefwahlvorstands zu unterschreiben (Achtung 

Reihenfolge wie auf Seite 1 beachten) 

Ordnen und Verpacken

• Die Ordnung der Stimmzettel und Wahlscheine erfolgt wie unter 5.5 
der Niederschrift beschrieben

• Die Verpackung erfolgt in Form von Paketen mit dem zur Verfügung 
stehenden Packpapier

• Jedes Paket ist zu versiegeln und mit der Nummer des 
Briefwahlvorstands sowie einer Inhaltsangabe zu versehen

• Die Niederschrift, die beschlussmäßig behandelten Stimmzettel (alle –
egal ob gültig oder ungültig) sowie die elektronisch erstellten und 
ausgedruckten Zähllisten sind zu übergeben. 
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Übergabe der Wahlunterlagen

• Die Wahlunterlagen sind wie folgt zu übergeben:
• Die Niederschrift, die beschlussmäßig behandelten Stimmzettel (alle –

egal ob gültig oder ungültig) sowie die elektronisch erstellten und 
ausgedruckten Zähllisten sind zu übergeben. 

• Danach die Pakete, das Verzeichnis und die Unterlagen wie unter 5.5 
aufgeführt 

Herzlichen Dank 
für Ihre Unterstützung!


